
Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt: 
 

1. Die Durchsetzung der Barrierefreiheit wird kontrollierbar für jedes Bauvorhaben der Stadt 
Halle (Saale) dargestellt. 
 

2. Bei jeder Bauabnahme ist der Behindertenbeauftragte der Stadt Halle (Saale) und/oder 
ein von ihm benannter Vertreter einzuladen.  

 
 
Anmerkung: 
 
Der Antrag soll im Ausschuss für Planungsangelegenheiten gemeinsam mit dem Sozial-, 
Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss beraten werden. 


